
Verordnung zum Schutz  

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)  

Vom 17. August 2021 

In der ab dem 24. November 2021 gültigen Fassung 
 

 

 

§ 4 

Zugangsbeschränkungen, Testpflicht 
 

(6) Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu in den Absätzen 1 

bis 3 genannten Einrichtungen und Angeboten von den für diese Einrichtungen und 

Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren.  

 

Zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll dabei spätestens ab dem 26. November 2021 

die vom Robert Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App verwendet werden. 

Zudem ist mindestens im Rahmen angemessener Stichproben auch ein Abgleich der 

Nachweise mit einem amtlichen Ausweispapier vorzunehmen.  

 

Deshalb sind bei der Inanspruchnahme oder Ausübung dieser Einrichtungen, Angebote und 

Tätigkeiten der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein amtliches 

Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle 

verantwortlichen Personen vorzuzeigen. Personen, die den erforderlichen Nachweis und bei 

stichprobenhaften Überprüfungen den Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind von der 

Nutzung oder Ausübung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Angebote, Einrichtungen, 

Veranstaltungen und Tätigkeiten durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Veranstal-

tung verantwortlichen Personen auszuschließen. 

 

(7) Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Testnachweis durch eine Bescheini-

gung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters 

als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Testnachweis noch eine Schulbe-

scheinigung. 
 


